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Teil 1 - In aller Kürze 

 
Bund 

Kreislaufwirtschaftsgesetz 
KrWG 
vom 24.2.2012 

 

 

 

 

 

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 
KrW-/AbfG 
vom 6.10.2011 

 

Abfallverbringungsgesetz 
AbfVerbrG 
vom 24.2.2012 

Batteriegesetz 
BattG 
vom 24.2.2012 

Elektro- und Elektronikgerätegesetz 
ElektroG 
vom 24.2.2012 

Altfahrzeugverordnung 
AltfahrzeugV 
vom 24.2.2012 

Altholzverordnung 
AltholzV 
vom 24.2.2012 

 Dieses Gesetz ist neu. Es dient der Umsetzung der 
Abfallrahmen-Richtlinie (Richtlinie 2008/98/EG) in 
deutsches Recht. 

Das Gesetz tritt zum 1.6.2012 in Kraft und setzt zeit-
gleich das bis dahin gültige KrW-/AbfG außer Kraft. 

Fügen Sie dieses Gesetz neu in Ihr Rechtsverzeichnis 
ein. Ergänzen Sie den Titel um  
» - gültig ab 1.6.2012« 

 Im Teil 2 gehen wir auf die Betreiberpflichten ein. 

 Führen Sie bis zum 1.6.2012 dieses Gesetz parallel 
zum KrW-AbfG und ergänzen Sie bis dahin im Titel 
» - gültig bis 31.5.2012« 

 

  Die Neufassung des KrWG hat es erforderlich 
gemacht, viele andere Rechtsvorschrift an die neue 
Nomenklatur anzupassen und gegebenenfalls Bezüge 
zu Paragrafen zu aktualisieren. Deshalb ändern Sie in 
den folgenden Rechtsvorschriften bitte nur das Datum 
in Ihrem Rechtsverzeichnis, sofern nichts anderes ver-
merkt ist. 

http://www.risolva.de/
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/abfall/krwabfg/krwg_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/abfall/abfverbr/avg_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/abfall/battg_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/abfall/krwabfg/reeg_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/abfall/verpack.vo/alta_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/abfall/krwabfg/kreis.vo/alth_ges.htm#a5_26
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Altölverordnung 
AltölV 
vom 24.2.2012 

Abfallverzeichnisverordnung 
AVV 
vom 24.2.2012 

Bioabfallverordnung 
BioAbfV 
vom 24.2.2012 

Entsorgungsfachbetriebeverordnung 
EfBV 
vom 24.2.2012 

Gewerbeabfallverordnung 
GewAbfV 
vom 24.2.2012 

Nachweisverordnung 
NachwV 
vom 24.2.2012 

PCB/PCT-Abfallverordnung 
PCBAbfallV 
vom 24.2.2012 

Verpackungsverordnung 
VerpackV 
vom 24.2.2012 

Beförderungserlaubnisverordnung 
BefErlV 
vom 24.2.2012 

 

 

 

 

 

 Dies war früher die Transportgenehmigungsver-
ordnung, TgV. Diese wurde umbenannt und an die 
neuen Anforderungen des KrWG angepasst. 

Bitte ändern Sie deshalb außer dem Datum den Titel 
und die Abkürzung. 

 Da keiner unserer Kunden direkt von der TgV be-
troffen ist (als Transporteur), sondern nur indirekt (als 
Beauftragender), gehen wir hier nicht auf die operati-
ven Pflichten ein. 

http://www.risolva.de/
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/abfall/alt_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/abfall/krwabfg/kreis.vo/avv_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/abfall/krwabfg/kreis.vo/bio_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/abfall/krwabfg/kreis.vo/ebv_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/abfall/krwabfg/kreis.vo/gewabfv_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/abfall/krwabfg/kreis.vo/knw_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/abfall/pcb_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/abfall/verpack.vo/vpv_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/abfall/krwabfg/kreis.vo/tgv_ges.htm
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Bundes-Immissionsschutzgesetz 
BImSchG 
vom 24.2.2012 

 

 
 

 

Verordnung über das Genehmigungsverfahren 
4. BImSchV 
vom 24.2.2012 

 

 

 

 

Chemikalienklimaschutzverordnung 
ChemKlimaschutzV 
vom 24.2.2012 

Chemikalienozonschichtverordnung 
ChemOzonSchichtV 
vom 24.2.2012 

 Wenn Sie Ihre Beförderer jedoch entsprechend 
dieser Verordnung kontrollieren, so berücksichtigen 
Sie ab dem 1.6.2012 die neuen Begrifflichkeiten und 
materiellen Anforderungen.  

Hinweis: Die Anforderung an die Beförderungserlaub-
nis (früher Transportgenehmigung) entfällt noch im-
mer, wenn das Unternehmen Entsorgungsfachbetrieb 
ist. 

 

 Ändern Sie im § 5 Abs. 1 Nr. 3: 

… Abfälle vermieden, nicht zu vermeidende Abfälle verwertet und 
nicht zu verwertende Abfälle ohne Beeinträchtigung des Wohls der 
Allgemeinheit beseitigt werden; … die Verwertung und Beseitigung 

von Abfällen erfolgt nach den Vorschriften des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes und den sonstigen für die Abfälle geltenden 
Vorschriften; 

Neu aufgenommen im Katalog der genehmigungs-
bedürftigen Anlagen: Nr. 1.15 

a) Anlagen zur Erzeugung von Biogas, soweit nicht von 
Nummer 8.6 erfasst, mit einer Produktionskapazität 
von 1,2 Millionen Normkubikmetern je Jahr Rohgas 
oder mehr,  

b) Anlagen zur Aufbereitung von Biogas mit einer 
Verarbeitungskapazität von 1,2 Millionen 
Normkubikmetern je Jahr Rohgas oder mehr. 

 

http://www.risolva.de/
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/luft/bimschg/bim_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/luft/bimschg/vo/4bv_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/gefstoff/chemikal.ges/chklimaschv_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/gefstoff/g_stoffe/fckw_ges.htm
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Chemikaliengesetz 
ChemG 
vom 24.2.2012 

Chemikalienverbotsverordnung 
ChemVerbotsV 
vom 24.2.2012 

Atomgesetz 
AtG 
vom 24.2.2012 

Güterkraftverkehrsgesetz 
GüKG 
vom 24.2.2012 

Strafgesetzbuch 
StGB 
vom 24.2.2012 

Umweltschadensgesetz 
USchadG 
vom 24.2.2012 

Umweltstatistikgesetz 
UStatG 
vom 24.2.2012 

Strahlenschutzverordnung 
StrlSchV 
vom 24.2.2012 

Bundes-Bodenschutzgesetz 
BBodSchG 
vom 2.4.2.2012 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
UVPG 
vom 24.2.2012 

 

 

 

Neu aufgenommen in die Anlage 1 wurde 

Nr. 1.11.1.1: Anlagen zur Erzeugung von Biogas, soweit 
nicht von Nummer 8.6 erfasst, mit einer Produktions-
kapazität von 2 Millionen Normkubikmetern je Jahr 
Rohgas oder mehr 
> allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls 

http://www.risolva.de/
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/gefstoff/chemikal.ges/chg_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/gefstoff/chemverb.vo/chvv_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/energie/atg_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/gefahr.gut/gkg_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/allgemei/stgb/stgb_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/allgemei/umwelt/uschadg_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/allgemei/ustat_gs.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/energie/strahlen/ssv_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/boden/bbsg_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/allgemei/umwelt/uvp/uvp_ges.htm
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Bundes-Bodenschutzverordnung 
BBodSchV 
vom 24.2.2012 

EMAS-Privilegierungsverordnung 
EMAS-PrivilegV 
vom 24.2.2012 

Wasserhaushaltsgesetz 
WHG 
vom 24.2.2012 

Abwasserverordnung 
AbwV 
vom 24.2.2012 

Bundes-Naturschutzgesetz 
BNatSchG 
vom 6.2.2012 

 

Nr. 1.11.1.2 Anlagen zur Erzeugung von Biogas, soweit 
nicht von Nummer 8.6 erfasst, mit einer Produktions-
kapazität von 1,2 Mio. bis weniger als 2 Mio. Normku-
bikmetern Rohgas je Jahr, 
> standortspezifische Vorprüfung des Einzelfalls 

Nr. 1.11.2.1. Anlagen zur Aufbereitung von Biogas mit 
einer Verarbeitungskapazität von 2 Millionen Norm-
kubikmetern je Jahr Rohgas oder mehr. 
> allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls 

Nr. 1.11.2.2 Anlagen zur Aufbereitung von Biogas mit 
einer Verarbeitungskapazität von1,2 Mio. bis weniger 
als 2 Millionen Normkubikmetern je Jahr Rohgas oder 
mehr 
> standortspezifische Vorprüfung des Einzelfalls 

 

 Hier steht tatsächlich ein anderes Datum als der 
24.2.2012  

http://www.risolva.de/
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/boden/bbsv_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/oekoaudt/priv_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/wasser/whg/whg_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/wasser/abw_vo/abw_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/natursch/bng/bng_ges.htm
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Technische Regel Gefahrstoffe 
TRGS 520 »Errichtung und Betrieb von Sammelstellen und 
Zwischenlagern für Kleinmengen gefährlicher Abfälle« 
vom 19.1.2012 (veröffentlicht am 2.3.2012) 

 

 

 

 

 

Arbeitsstättenregel 
ASR A3.6 »Lüftung« 
vom 30.1.2012 veröffentlicht am 27.2.2012 

 

 

 

 
Bayern (Bay) 

 
Bayerisches Wassergesetz 
BayWG 
vom 16.2.2012 
 
 

 

 Diese TRGS wurde neu gefasst. Sie gilt für die 
Errichtung und den Betrieb von stationären und mobi-
len Sammelstellen und von Zwischenlagern für gefähr-
liche Abfälle, die aus privaten Haushalten, gewerbli-
chen oder sonstigen wirtschaftlichen Unternehmen 
oder öffentlichen Einrichtungen stammen und dort in 
begrenzten oder haushaltsüblichen Mengen anfallen. 

Im Klartext heißt das:  
Hier geht es typischerweise um Schadstoffsammlun-
gen für Privatpersonen oder Gewerbetreibende. Diese 
TRGS ist deshalb für unsere Kunden nicht relevant. 

 Diese ASR wurde neu gefasst und ersetzt die alte 
ASR 5. 

  Die Betreiberpflichten finden Sie in Teil 2 des 
Infobriefs. 

 Ändern Sie das Datum der Rechtsvorschrift in 
Ihrem Rechtsverzeichnis. 

http://www.risolva.de/
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/t_regeln/trgs/trgs500/520_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/arbeitss/arbst.vo/arbst.rl/a3_6_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/wasser/laender/bay/lwg_ges.htm
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Teil 2 - Aktuelles für den Betreiber 

 
Bund 

 
Kreislaufwirtschaftsgesetz 
KrWG 
vom 24.2.2012 
 
 
§ 6 Abfallhierarchie 
(1) Maßnahmen der Vermeidung und der Abfallbewirtschaftung stehen in 
folgender Rangfolge: 
 
1. Vermeidung, 
2. Vorbereitung zur Wiederverwendung, 
3. Recycling, 
4. sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung und Verfül-
lung, 
5. Beseitigung.  
 
(2) Ausgehend von der Rangfolge […] soll […] diejenige Maßnahme Vorrang 
haben, die den Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und 
Bewirtschaftung von Abfällen unter Berücksichtigung des Vorsorge- und 
Nachhaltigkeitsprinzips am besten gewährleistet. Für die Betrachtung der 
Auswirkungen auf Mensch und Umwelt nach Satz 1 ist der gesamte Le-
benszyklus des Abfalls zugrunde zu legen. 
 
§ 7 Grundpflichten der Kreislaufwirtschaft 
[…] 
(2) Die Erzeuger oder Besitzer von Abfällen sind zur Verwertung ihrer Abfäl-
le verpflichtet. Die Verwertung von Abfällen hat Vorrang vor deren Beseiti-
gung. Der Vorrang entfällt, wenn die Beseitigung der Abfälle den Schutz 
von Mensch und Umwelt […] am besten gewährleistet. Der Vorrang gilt 
nicht für Abfälle, die unmittelbar und üblicherweise durch Maßnahmen der 
Forschung und Entwicklung anfallen. 
 
(3) Die Verwertung von Abfällen, insbesondere durch ihre Einbindung in 
Erzeugnisse, hat ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen. Die Verwer-
tung erfolgt ordnungsgemäß, wenn sie im Einklang mit den Vorschriften 
dieses Gesetzes und anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften steht. Sie 
erfolgt schadlos, wenn nach der Beschaffenheit der Abfälle, dem Ausmaß 
der Verunreinigungen und der Art der Verwertung Beeinträchtigungen des 

  Fügen Sie dieses Gesetz neu in 
Ihr Rechtsverzeichnis ein.  

 Fügen Sie die nebenstehenden 
Betreiberpflichten beziehungsweise 
Pflichten von Abfallerzeugern in Ihr 
Rechtsverzeichnis zum KrWG ein. 

 In dieser Neustrukturierung der 
Abfallhierarchie liegt sicherlich ein 
großes betriebliches Verbesserungs-
potenzial, was jedoch insbesondere 
zertifizierte Standorte schon länger 
»auf dem Schirm« haben dürften. 

http://www.risolva.de/
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/abfall/krwabfg/krwg_ges.htm
http://www.risolva.de/de/glossar/index.html#betreiberpflichten


Infobrief  
März 2012  

 

© Risolva GmbH, Carl-Zeiss-Straße 18, 72555 Metzingen, www.risolva.de  Seite 8 von 15 

Wohls der Allgemeinheit nicht zu erwarten sind, insbesondere keine Schad-
stoffanreicherung im Wertstoffkreislauf erfolgt. 
 
(4) Die Pflicht zur Verwertung von Abfällen ist zu erfüllen, soweit dies tech-
nisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist, insbesondere für einen ge-
wonnenen Stoff oder gewonnene Energie ein Markt vorhanden ist oder 
geschaffen werden kann. Die Verwertung von Abfällen ist auch dann tech-
nisch möglich, wenn hierzu eine Vorbehandlung erforderlich ist. Die wirt-
schaftliche Zumutbarkeit ist gegeben, wenn die mit der Verwertung ver-
bundenen Kosten nicht außer Verhältnis zu den Kosten stehen, die für eine 
Abfallbeseitigung zu tragen wären. 
 
§ 8 Rangfolge und Hochwertigkeit der Verwertungsmaßnahmen 
(1) Bei der Erfüllung der Verwertungspflicht […] hat diejenige der in § 6 
Absatz 1 Nummer 2 bis 4 genannten Verwertungsmaßnahmen Vorrang, die 
den Schutz von Mensch und Umwelt nach der Art und Beschaffenheit des 
Abfalls unter Berücksichtigung der […] festgelegten Kriterien am besten 
gewährleistet. Zwischen mehreren gleichrangigen Verwertungsmaßnah-
men besteht ein Wahlrecht des Erzeugers oder Besitzers von Abfällen. Bei 
der Ausgestaltung der nach Satz 1 oder 2 durchzuführenden Verwertungs-
maßnahme ist eine den Schutz von Mensch und Umwelt am besten ge-
währleistende, hochwertige Verwertung anzustreben. […] 
 
§ 9 Getrennthalten von Abfällen zur Verwertung, Vermischungsverbot 
(1) Soweit dies zur Erfüllung der Anforderungen […] erforderlich ist, sind 
Abfälle getrennt zu halten und zu behandeln. 
 
(2) Die Vermischung, einschließlich der Verdünnung, gefährlicher Abfälle 
mit anderen Kategorien von gefährlichen Abfällen oder mit anderen Abfäl-
len, Stoffen oder Materialien ist unzulässig. […] Soweit gefährliche Abfälle 
in unzulässiger Weise vermischt worden sind, sind diese zu trennen, soweit 
dies erforderlich ist, um eine ordnungsgemäße und schadlose Verwertung 
[…] sicherzustellen, und die Trennung technisch möglich und wirtschaftlich 
zumutbar ist. 
 
§ 13 Pflichten der Anlagenbetreiber 
Die Pflichten der Betreiber von genehmigungsbedürftigen und nicht ge-
nehmigungsbedürftigen Anlagen nach dem Bundes-Immissionsschutz-
gesetz, diese so zu errichten und zu betreiben, dass Abfälle vermieden, 
verwertet oder beseitigt werden, richten sich nach den Vorschriften des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes.  
 

http://www.risolva.de/
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§ 15 Grundpflichten der Abfallbeseitigung 
(1) Die Erzeuger oder Besitzer von Abfällen, die nicht verwertet werden, 
sind verpflichtet, diese zu beseitigen […]. Durch die Behandlung von Abfäl-
len sind deren Menge und Schädlichkeit zu vermindern. Energie oder Abfäl-
le, die bei der Beseitigung anfallen, sind hochwertig zu nutzen […] 
 
(2) Abfälle sind so zu beseitigen, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht 
beeinträchtigt wird.  
 
(3) Soweit dies zur Erfüllung der Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2 
erforderlich ist, sind Abfälle zur Beseitigung getrennt zu halten und zu be-
handeln […]. 
 
§ 23 Produktverantwortung 
(1) Wer Erzeugnisse entwickelt, herstellt, be- oder verarbeitet oder ver-
treibt, trägt zur Erfüllung der Ziele der Kreislaufwirtschaft die Produktver-
antwortung. Erzeugnisse sind möglichst so zu gestalten, dass bei ihrer Her-
stellung und ihrem Gebrauch das Entstehen von Abfällen vermindert wird 
und sichergestellt ist, dass die nach ihrem Gebrauch entstandenen Abfälle 
umweltverträglich verwertet oder beseitigt werden. 
 
(2) Die Produktverantwortung umfasst insbesondere 
 
1. die Entwicklung, die Herstellung und das Inverkehrbringen von Erzeug-
nissen, die mehrfach verwendbar, technisch langlebig und nach Gebrauch 
zur ordnungsgemäßen, schadlosen und hochwertigen Verwertung sowie 
zur umweltverträglichen Beseitigung geeignet sind, 
 
2. den vorrangigen Einsatz von verwertbaren Abfällen oder sekundären 
Rohstoffen bei der Herstellung von Erzeugnissen, 
 
3. die Kennzeichnung von schadstoffhaltigen Erzeugnissen, um sicherzu-
stellen, dass die nach Gebrauch verbleibenden Abfälle umweltverträglich 
verwertet oder beseitigt werden, den Hinweis auf Rückgabe-, Wiederver-
wendungs- und Verwertungsmöglichkeiten oder -pflichten und Pfandrege-
lungen durch Kennzeichnung der Erzeugnisse sowie 
 
4. die Rücknahme der Erzeugnisse und der nach Gebrauch der Erzeugnisse 
verbleibenden Abfälle sowie deren nachfolgende umweltverträgliche Ver-
wertung oder Beseitigung.  
 
(3) Im Rahmen der Produktverantwortung […] sind neben der Verhältnis-
mäßigkeit der Anforderungen […] die sich aus anderen Rechtsvorschriften 
ergebenden Regelungen zur Produktverantwortung und zum Schutz von 

http://www.risolva.de/
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Mensch und Umwelt sowie die Festlegungen des Gemeinschaftsrechts über 
den freien Warenverkehr zu berücksichtigen.  
 
§ 26 Freiwillige Rücknahme 
[…]  
(2) Hersteller und Vertreiber, die Erzeugnisse und die nach Gebrauch der 
Erzeugnisse verbleibenden Abfälle freiwillig zurücknehmen, haben dies der 
zuständigen Behörde vor Beginn der Rücknahme anzuzeigen, soweit die 
Rücknahme gefährliche Abfälle umfasst.  
 
§ 28 Ordnung der Abfallbeseitigung 
(1) Abfälle dürfen zum Zweck der Beseitigung nur in den dafür zugelassenen 
Anlagen oder Einrichtungen (Abfallbeseitigungsanlagen) behandelt, gela-
gert oder abgelagert werden. […] 
 
§ 47 Allgemeine Überwachung 
[…] 
 
(3) Auskunft über Betrieb, Anlagen, Einrichtungen und sonstige der Über-
wachung unterliegende Gegenstände haben den Bediensteten und Beauf-
tragten der zuständigen Behörde auf Verlangen zu erteilen 
 
1. Erzeuger und Besitzer von Abfällen, […] 
 
Die […] zur Auskunft verpflichteten Personen haben den Bediensteten und 
Beauftragten der zuständigen Behörde zur Prüfung der Einhaltung ihrer 
Verpflichtungen […] das Betreten der Grundstücke sowie der Geschäfts- 
und Betriebsräume zu den üblichen Geschäftszeiten, die Einsicht in Unter-
lagen und die Vornahme von technischen Ermittlungen und Prüfungen zu 
gestatten. Die […] zur Auskunft verpflichteten Personen sind ferner ver-
pflichtet, zu diesen Zwecken das Betreten von Geschäfts- und Betriebs-
grundstücken und -räumen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten sowie 
das Betreten von Wohnräumen zu gestatten, wenn dies zur Verhütung 
dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung erforder-
lich ist. Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Ab-
satz 1 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.  
 
§ 50 Nachweispflichten 
(1) Die Erzeuger, Besitzer, Sammler, Beförderer und Entsorger von gefährli-
chen Abfällen haben sowohl der zuständigen Behörde gegenüber als auch 
untereinander die ordnungsgemäße Entsorgung gefährlicher Abfälle nach-
zuweisen. […] 
 

http://www.risolva.de/
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§ 58 Mitteilungspflichten zur Betriebsorganisation 
(1) Besteht bei Kapitalgesellschaften das vertretungsberechtigte Organ aus 
mehreren Mitgliedern oder sind bei Personengesellschaften mehrere ver-
tretungsberechtigte Gesellschafter vorhanden, so ist der zuständigen Be-
hörde anzuzeigen, wer von ihnen nach den Bestimmungen über die Ge-
schäftsführungsbefugnis für die Gesellschaft die Pflichten des Betreibers 
einer genehmigungsbedürftigen Anlage im Sinne des § 4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes oder die Pflichten des Besitzers im Sinne des 
§ 27 wahrnimmt, die ihm nach diesem Gesetz und nach den auf Grund die-
ses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen obliegen. Die Gesamtverant-
wortung aller Organmitglieder oder Gesellschafter bleibt hiervon unbe-
rührt. 
 
(2) Der Betreiber einer genehmigungsbedürftigen Anlage im Sinne des § 4 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, der Besitzer im Sinne des § 27 oder 
im Rahmen ihrer Geschäftsführungsbefugnis die nach Absatz 1 Satz 1 anzu-
zeigende Person hat der zuständigen Behörde mitzuteilen, auf welche Wei-
se sichergestellt ist, dass die Vorschriften und Anordnungen, die der Ver-
meidung, Verwertung und umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen 
dienen, beim Betrieb beachtet werden. 
 
§ 59 Bestellung eines Betriebsbeauftragten für Abfall 
(1) Betreiber von genehmigungsbedürftigen Anlagen im Sinne des § 4 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes, Betreiber von Anlagen, in denen re-
gelmäßig gefährliche Abfälle anfallen, Betreiber ortsfester Sortier-, Verwer-
tungs- oder Abfallbeseitigungsanlagen sowie Besitzer im Sinne des § 27 
haben unverzüglich einen oder mehrere Betriebsbeauftragte für Abfall 
(Abfallbeauftragte) zu bestellen, sofern dies im Hinblick auf die Art oder die 
Größe der Anlagen erforderlich ist […] 
 
§ 60 Aufgaben des Betriebsbeauftragten für Abfall 
(1) Der Abfallbeauftragte berät den Betreiber und die Betriebsangehörigen 
in Angelegenheiten, die für die Abfallvermeidung und Abfallbewirtschaf-
tung bedeutsam sein können. Er ist berechtigt und verpflichtet, 
 
1. den Weg der Abfälle von ihrer Entstehung oder Anlieferung bis zu ihrer 
Verwertung oder Beseitigung zu überwachen, 
 
2. die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes und der auf Grund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen sowie die Erfüllung erteilter Be-
dingungen und Auflagen zu überwachen, insbesondere durch Kontrolle der 
Betriebsstätte und der Art und Beschaffenheit der in der Anlage anfallen-
den, verwerteten oder beseitigten Abfälle in regelmäßigen Abständen, 
Mitteilung festgestellter Mängel und Vorschläge zur Mängelbeseitigung, 

 Solange es noch keine überarbei-
tete Rechtsverordnung über Abfall-
beauftragte gibt, gelten die bisheri-
gen Regelungen weiter. 
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3. die Betriebsangehörigen aufzuklären 

a. über Beeinträchtigungen des Wohls der Allgemeinheit, welche von 
den Abfällen ausgehen können, die in der Anlage anfallen, verwertet 
oder beseitigt werden, 
b. über Einrichtungen und Maßnahmen zur Verhinderung von Beein-
trächtigungen des Wohls der Allgemeinheit unter Berücksichtigung der 
für die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen gelten-
den Gesetze und Rechtsverordnungen,  

 
4. bei genehmigungsbedürftigen Anlagen im Sinne des § 4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes oder solchen Anlagen, in denen regelmäßig 
gefährliche Abfälle anfallen, zudem hinzuwirken auf die Entwicklung und 
Einführung 

a. umweltfreundlicher und abfallarmer Verfahren, einschließlich Verfah-
ren zur Vermeidung, ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung 
oder umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen, 
b. umweltfreundlicher und abfallarmer Erzeugnisse, einschließlich Ver-
fahren zur Wiederverwendung, Verwertung oder umweltverträglichen 
Beseitigung nach Wegfall der Nutzung, sowie  

 
5. bei der Entwicklung und Einführung der in Nummer 4 Buchstabe a und b 
genannten Verfahren mitzuwirken, insbesondere durch Begutachtung der 
Verfahren und Erzeugnisse unter den Gesichtspunkten der Abfallbewirt-
schaftung, 
 
6. bei Anlagen, in denen Abfälle verwertet oder beseitigt werden, zudem 
auf Verbesserungen des Verfahrens hinzuwirken.  
 
(2) Der Abfallbeauftragte erstattet dem Betreiber jährlich einen schriftli-
chen Bericht über die nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 5 getroffenen und 
beabsichtigten Maßnahmen. 
 
(3) Auf das Verhältnis zwischen dem zur Bestellung Verpflichteten und dem 
Abfallbeauftragten finden § 55 Absatz 1, 2 Satz 1 und 2, Absatz 3 und 4 und 
die §§ 56 bis 58 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes entsprechende An-
wendung. 
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Arbeitsstättenregel 
ASR A3.6 »Lüftung« 
vom 30.1.2012 veröffentlicht am 27.2.2012 

 
2 Anwendungsbereich 
(1) Diese ASR gilt für Arbeitsplätze in umschlossenen Arbeitsräumen und 
berücksichtigt die Arbeitsverfahren, die körperliche Belastung und die An-
zahl der Beschäftigten sowie der sonstigen anwesenden Personen. Es wird 
empfohlen, diese ASR auch für Pausen-, Bereitschafts-, Erste-Hilfe-, Sani-
tärräume und Unterkünfte anzuwenden.  
 
6.6 Inbetriebnahme, Wartung und Prüfung 
(1) Der Arbeitgeber hat bereits vor dem Errichten oder Anmieten der Ar-
beitsstätte zu überprüfen, ob die Forderungen [dieser ASR] eingehalten 
werden können. Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung […] ist zu über-
prüfen, ob die RLT-Anlage wirksam ist und die obigen Anforderungen er-
füllt sind. Dabei sind Prüf- und Wartungsintervalle festzulegen, die Herstel-
lerangaben sind zu berücksichtigen. 
 
(2) […] RLT-Anlagen [sind] nach den in Absatz 1 festgelegten Intervallen 
sachgerecht zu warten. […] 
 
(4) Der Arbeitgeber muss über die aktuellen Unterlagen der RLT-Anlagen 
verfügen oder dazu Zugang haben, aus denen die Ergebnisse der Prüfung 
bei Inbetriebnahme und insbesondere von Wartung und regelmäßigen 
Prüfungen hervorgehen. 
 
6.7 Maßnahmen bei Störungen von Raumlufttechnischen Anlagen 
Wenn Gesundheitsgefahren bei Ausfall oder Störung der RLT-Anlage auf-
treten können, sind die sich aus der Gefährdungsbeurteilung ergebenden 
nötigen Maßnahmen festzulegen. Der Ausfall oder die Störung müssen 
durch eine selbsttätige Warneinrichtung angezeigt werden. Maßnahmen, 
die die Beschäftigten und sonstigen anwesenden Personen betreffen, sind 
diesen in geeigneter Weise zur Kenntnis zu geben. 
 
 
 
 

 

 Nehmen Sie die ASR neu in Ihr 
Rechtsverzeichnis auf und überneh-
men Sie die wenigen, nebenstehen-
den Betreiberpflichten und stellen Sie 
sicher, dass Sie den Anforderungen 
nachkommen. 

 Die ASR enthält vor allem mate-
rielle Anforderungen. Prüfen Sie des-
halb bitte auch, ob Sie diese bereits 
umgesetzt haben bzw. tun Sie dies 
bei Neuplanungen/Umbauten. 

http://www.risolva.de/
http://www.umwelt-online.de/regelwerk/arbeitss/arbst.vo/arbst.rl/a3_6_ges.htm
http://www.risolva.de/de/glossar/index.html#betreiberpflichten
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Teil 3 - Zusatzinformationen 

 
1. Entwurf einer Verordnung zur Umsetzung der EU-RoHS-Richtlinie 

Seit dem 8.6.2011 gibt es die neue Richtlinie 2011/65/EU 
»Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten«. 
Diese Richtlinie heißt im englischen Sprachraum RoHS-
Richtlinie - Restriction of (the use of certain) hazardous 
substances. 

 

 

 

 

 
Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis online 

Die Europäische Chemikalienagentur ECHA unterhält ein 
Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis über Stoffe, 
die nach der CLP-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008) gemeldet oder nach REACH-Verordnung (Ver-
ordnung (EG) Nr. 1907/2006) registriert sind. Das Ver-
zeichnis enthält über 100.000 Stoffe, die in der EU ver-
wendet werden. Es soll dazu dienen, dass Anwender (aber 
auch die Öffentlichkeit) leicht ermitteln können, ob und 
gegebenenfalls wie gefährlich ein bestimmter Stoff ist. 

 

 

 

 

 

Die Inhalte müssen bis 2.1.2013 in deutsches Recht 
umgesetzt sein. Dazu hat das BMU am 21.2.2012 einen 
(unabgestimmten) Entwurf einer Verordnung vorge-
legt. Diese Verordnung trägt den etwas sperrigen Titel 
»Verordnung zur Beschränkung der Verwendung be-
stimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektro-
nikgeräten« oder kurz: Elektro- und Elektronikgeräte-
Stoff-Verordnung (ElektroStoffV). 

Beteiligte Kreise konnten bis zum 9.3.2012 dazu Stel-
lung beziehen. Es dauert also noch eine Weile, bis die-
se Verordnung spruchreif wird. 

  Machen Sie die Probe aufs Exempel und geben Sie 
einen Stoff ein.  
Sie werden sehen, dass im Moment zu einem Stoff 
mehrere Klassifizierungen vorhanden sind bzw. sein 
können. Das liegt daran, dass unterschiedliche Anbie-
ter bei der Klassifizierung zu anderen Ergebnissen 
kamen. Die Anbieter sind aufgefordert, die Ursachen 
für die Unstimmigkeiten zu ermitteln und sich auf eine 
konkrete Klassifizierung zu einigen. Es wird also noch 
Bewegung in die Sache kommen und die Informatio-
nen mit der Zeit verlässlicher und belastbarer werden. 

Sehr gute Stoffinformationen liefert aus unserer Sicht 
(in Deutsch und in Englisch) auch die Stoffdatenbank 
GESTIS des Instituts für Arbeitsschutz (IfA), allerdings 
»nur« für ca. 8.000 Stoffe. Die Einstufung stützt sich 
auf Angaben eines Herstellers, der genannt ist. 

http://www.risolva.de/
http://www.risolva.de/de/glossar/index.html#rohs
http://www.risolva.de/de/glossar/index.html#rohs
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/elektrostoffv_bf.pdf
http://www.dguv.de/ifa/de/gestis/stoffdb/index.jsp
http://www.dguv.de/ifa/de/gestis/stoffdb/index.jsp
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TrinkwV gilt für die meisten Unternehmen nicht 

Die TrinkwV gilt für gewerbliche Tätigkeiten. Dies ist im 
§ 3 Abs. 1 Nr. 10 folgendermaßen definiert: 

»Gewerbliche Tätigkeit ist die unmittelbare oder mittelba-
re, zielgerichtete Trinkwasserbereitstellung im Rahmen 
einer selbstständigen, regelmäßigen und in Gewinnerzie-
lungsabsicht ausgeübten Tätigkeit.«  

Eine Begriffserklärung, was man unter ›unmittelbar‹, ›mit-
telbar‹ und ›zielgerichtet‹ versteht, gibt es in der Verord-
nung nicht. 

 

In einem Interpretationspapier des BMG heißt es: 
»Zur Einordnung als gewerbliche Tätigkeit ist die ziel-
gerichtete Abgabe entscheidend, d.h. die Duschen für 
die Mitarbeiter in der Autowerkstatt gehören nach 
TrinkwV nicht dazu…«  aus D 115 – Stammtext Trink-
wasserverordnung und Legionellen. 

Aus unserer Sicht ist es zwar nicht recht einleuchtend, 
was an einer Trinkwasserbereitstellung (Duschen) bei 
einer Autowerkstatt (oder bei jedem anderen Unter-
nehmen) weniger zielgerichtet sein soll, als bei einem 
Vermieter - schließlich geht es beide Male um die Nut-
zung als Trinkwasser und nicht die Verwendung von 
Trinkwasser, zum Beispiel in der Produktion. Und 
schließlich ist die Gefährdung allemal vergleichbar. 

Wie auch immer, die Anzeigepflicht ist damit wohl 
tatsächlich vom Tisch.  

Ein Persilschein, dass Unternehmen auf die Untersu-
chungen ebenfalls verzichten können, ist das Interpre-
tationspapier allerdings nicht. 

Dort heißt es weiter: » …d.h. die Duschen für die Mit-
arbeiter in der Autowerkstatt gehören nach TrinkwV 
nicht dazu, unabhängig, ob aufgrund anderer Vorga-
ben (Hygiene, Fürsorgepflichten, Versicherungs-
pflichten) Untersuchungspflichten bestehen. 

Das heißt, wir sind wieder bei der guten, alten Gefähr-
dungsbeurteilung und der Erfüllung von Unternehmer-
pflichten unter Einhaltung des Stands der Technik etc. 
etc. etc.  

 Dennoch können Sie die TrinkwV im Rechts-
verzeichnis nun als »nicht zutreffend« einstufen. 

http://www.risolva.de/
http://www.bmg.bund.de/fileadmin/dateien/Downloads/T/Trinkwasserverordnung/111102_Stammtext_D-115__Trinkwasserverordnung_und_Legionellen.pdf

	Teil 1 - In aller Kürze
	Teil 2 - Aktuelles für den Betreiber
	Teil 3 - Zusatzinformationen

